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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben 16/18

Vom 21. November 2018
Gz.: 31-52521

Deutsch-polnische Bildungskooperation
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ler
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4.2 Inhalt des Antrages
4.3 Antragsprüfung und Genehmigung 
4.4 Beendigung von Angeboten

5. Übergangsbestimmungen

6. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 
1. Grundsätze

1.1 Organisationsformen und Zielsetzungen

Gemäß § 7 Abs. 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes be-
stimmen die Schulen im Rahmen der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften ihre pädagogische, didaktische, fachliche und or-
ganisatorische Tätigkeit selbst. In diesem Rahmen können sie 
sich ein eigenes Profil geben. Die besondere Förderung der Be-
reitschaft zur friedlichen Zusammenarbeit mit den polnischen 
Nachbarn gemäß § 4 Abs. 5 Satz 4 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes in Schule und Unterricht bietet eine sinnvolle 
Möglichkeit der Profilierung einer Schule.

Im Land Brandenburg kann die Förderung der Bereitschaft zur 
friedlichen Zusammenarbeit mit den polnischen Nachbarn ins-
besondere durch

a) Schulpartnerschaften und Schüleraustausch,
b) Gastschulaufenthalte,

c) Lehreraustausch,
d) Deutsch-polnische Schulprojekte (DPSP) gemäß Num-

mer 2 sowie
e) Latarnia“-Projekte gemäß Nummer 3 erfolgen.

DPSP und „Latarnia“-Projekte werden im Rahmen der für alle 
öffentlichen Schulen geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften durchgeführt.

1.2 Pädagogisches Konzept, Schulprogramm

Schulen, die beabsichtigen, ein DPSP einzurichten, erarbeiten 
ein schulinternes Curriculum unter besonderer Berücksichti-
gung der polnischen Schülerinnen und Schüler. Sie beschreiben 
in ihrem Schulprogramm ihre besonderen integrativen Maß-
nahmen, die sie mit Blick auf das gemeinsame Lernen branden-
burgischer und polnischer Schülerinnen und Schüler vorgese-
hen haben. Dabei gehen sie auf folgende Fragen ein:

a) Wie werden Schülerinnen und Schüler und deren Eltern 
über das schulische Angebot am DPSP informiert?

b) Wie wird das Aufnahmeverfahren polnischer Schülerinnen 
und Schüler gestaltet?

c) Wie werden die fachübergreifenden Inhalte und Anforde-
rungen aller Fächer auf der Grundlage schuleigener Lehr-
pläne ausgeschöpft und Themen der polnischen Geschich-
te, Kunst, Literatur und Fragen der polnischen Alltagskultur 
im Unterricht fachübergreifend berücksichtigt?

d) Wie werden die Schuljahreshöhepunkte gestaltet, die so-
wohl brandenburgische als auch polnische Traditionen be-
rücksichtigen?

e) Welche Maßnahmen stellen sicher, dass die polnischen Schü-
lerinnen und Schüler problemlos zurückkehren und in eine 
polnische Schule reintegriert werden können?

1.3 Information und Beratung 

Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind über das 
Schulprogramm zu informieren und zu beraten. Polnische El-
tern und deren Kinder sind rechtzeitig vor der Aufnahme in die 
Schule umfassend über die Voraussetzungen für einen Schulbe-
such zu informieren, insbesondere über

a) Aufenthalts- und ausländerrechtliche Regelungen,
b) die Erfordernisse hinsichtlich Kranken-, Haftpflicht- und 

Unfallversicherung,
c) die Finanzierung der außerunterrichtlichen Kosten,
d) die persönlichen Anforderungen, die sich aus den jeweili-

gen Bildungsgängen ergeben,
e) die Bedingungen für ein Gastschulverhältnis,
f) die Schulordnung und ggf. Internats- oder Wohnheimregeln,
g) das Aufnahmeverfahren.

Die polnischen Schülerinnen und Schüler sollen vor Schuljah-
resbeginn mit ihren künftigen Mitschülern und den Lehr- und 
Lernbedingungen am DPSP bekannt gemacht werden (z. B. in 
Form eines vorausgehenden Integrationscamps in den Sommer-
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ferien und/oder eines Treffens am Standort des DPSP gegen 
Ende des dem Lernbeginn vorangehenden Schuljahres). Die 
regionale Bevölkerung ist über die Ausgestaltung des DPSP re-
gelmäßig zu informieren.

1.4 Evaluation

Die Schulen überprüfen in regelmäßigen Abständen das Er-
reichen ihrer pädagogischen Ziele und die Umsetzung der Ar-
beitsschwerpunkte (interne Evaluation). Hierbei können sich 
die Schulen durch Dritte unterstützen lassen.

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind bei der Pla-
nung und Durchführung schulinterner Evaluationsverfahren 
angemessen zu beteiligen.

Schulen, die Angebote im Rahmen der DPSP oder der 
„Latarnia“-Projekte unterbreiten, nehmen an den durch die 
Schulbehörden veranlassten Überprüfungen (externe Evalua-
tion) teil.

2. Deutsch-polnische Schulprojekte

2.1 Unterrichtsorganisation

Deutsch-polnische Schulprojekte sind ausgerichtet auf den Er-
werb der allgemeinen Hochschulreife (AHR) und werden im 
Rahmen der für diesen Bildungsgang geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften durchgeführt. Sie sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass deutsche und polnische Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam den Unterricht besuchen.

Schulen mit DPSP bieten das Fach Polnisch in der Regel als 
zweite Fremdsprache an. Im Ausnahmefall ist Polnisch als 
Wahlunterricht anzubieten. Das Angebot muss ab Jahrgangs-
stufe 7 eingerichtet werden.

Schulen mit DPSP sollen mit mindestens einer polnischen 
Schule kooperieren, an der die Schülerinnen und Schüler, die in 
die DPSP eintreten wollen, planmäßig und zielgerichtet auf den 
Schulbesuch im Land Brandenburg vorbereitet werden.

Die aufgenommenen polnischen Schülerinnen und Schüler wer-
den im Sinne des integrativen Grundansatzes der DPSP auf die 
vorhandenen Klassen der jeweiligen Schule verteilt. Die Ein-
richtung einer mononationalen polnischen Lerngruppe oder 
Klasse ist nicht zulässig.

2.2 Aufnahmeverfahren für polnische Schülerinnen und 
Schüler

Über die Aufnahme polnischer Schülerinnen und Schüler als 
Gastschülerin oder Gastschüler entscheidet die Schulleiterin 
oder der Schulleiter gemäß § 50 Abs. 1 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes.

Die für den Besuch eines DPSP auf polnischer Seite ausge-
wählten Schülerinnen und Schüler müssen insbesondere in 
den Sprachen Deutsch und Englisch so vorbereitet sein, dass 
gesonderter Förderunterricht in Deutsch und/oder Englisch am 
DPSP-Standort auf Ausnahmefälle beschränkt bleibt.

Polnische Schülerinnen und Schüler können aufgenommen 
werden, wenn ihre bisherige Lerneinstellung und Lernbereit-
schaft, der erreichte Leistungsstand und ihre Neigungen eine 
erfolgreiche Teilnahme am Unterricht des Bildungsganges zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife erwarten lassen.

Eine Aufnahmegarantie oder Aufnahmeverpflichtung der Schul-
leitung gegenüber polnischen Schülerinnen und Schülern be-
steht nicht.

Polnische Schülerinnen und Schüler können unter Berücksich-
tigung der Vorgaben des Schulträgers und der Schulbehörden 
ab Jahrgangsstufe 9 aufgenommen werden. Ausnahmen bedür-
fen der Genehmigung des für Schule zuständigen Ministeriums.

Eine Aufnahme kann erst erfolgen, wenn die polnischen Schü-
lerinnen und Schüler für die Dauer ihres Schulbesuchs in Bran-
denburg einen ausreichenden Versicherungsschutz (Kranken-, 
Unfall-, Haftpflichtversicherung) gegenüber der Schulleitung 
nachgewiesen haben.

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Schulträgers und 
des staatlichen Schulamtes können pro Schuljahr mindestens 
zwölf, höchstens jedoch 25 polnische Schülerinnen und Schü-
ler in die jeweilige Jahrgangsstufe aufgenommen werden.

3. „Latarnia“-Projekte

„Latarnia“-Projekte sind Kooperationsprojekte zwischen jeweils 
einer polnischen und einer brandenburgischen Schule (Partner-
schulen). Sie sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass 
der Unterricht in den beteiligten Klassen abwechselnd, sowohl 
an der Heimatschule als auch an der jeweiligen Partnerschule 
stattfindet.

In der Jahrgangsstufe 7 ist hierzu jeweils in den Partnerschulen 
eine paritätisch zusammengesetzte deutsch-polnische Klasse zu 
bilden, die abwechselnd an jeweils einem Wochentag regulären 
Unterricht entweder in der brandenburgischen oder der polni-
schen Partnerschule absolviert. Deshalb eignen sich Schulen in 
unmittelbarer Grenznähe besonders für dieses Projekt. In den 
Jahrgangsstufen 7 bis 8 erfolgt die Kooperation auf polnischer 
Seite mit einer Grundschule und kann in den Jahrgangsstufen 9 
und 10 mit einem Liceum fortgesetzt werden. Die Schülerinnen 
und Schüler begeben sich mindestens einmal pro Woche an die 
Partnerschule und kehren von dort nach dem Unterricht an ih-
ren Heimatort zurück.

Der Unterrichtsort bestimmt die Unterrichtssprache.

Die Partnerschulen legen die Fächer fest, in denen der Un-
terricht in den Projektklassen erteilt wird. Die Fächer Musik, 
Kunst, Sport, Geographie, Mathematik und Informatik schei-
nen dafür besonders geeignet.

Das Projekt wird in der Jahrgangsstufe 7 begonnen und umfasst 
mindestens die Jahrgangsstufen 7 bis 8. Es kann auch die Jahr-
gangsstufen 9 und 10 umfassen, wenn eine Kooperation mit 
einem polnischen Liceum besteht. Die Entscheidung darüber 
wird von den Partnerschulen getroffen.
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4.3 Antragsprüfung und Genehmigung

Das staatliche Schulamt prüft Anträge sowie Änderungsanträ-
ge. Es prüft insbesondere

a) die Angaben zur Perspektive des Schulstandortes unter Be-
rücksichtigung der Schulentwicklungsplanung,

b) die Erfüllung der personellen, sächlichen und schulorgani-
satorischen Voraussetzungen,

c) die Gremienbeteiligung und -voten und
d) die Stellungnahme des Schulträgers.

Eine Genehmigung kann nur erfolgen, wenn die Mindestzügig-
keit der Schule für mindestens fünf Jahre gesichert ist. Das für 
Schule zuständige Ministerium entscheidet bis zum 1. März auf 
der Grundlage der Stellungnahme des staatlichen Schulamtes 
über die Einrichtung eines entsprechenden Angebotes.

Für anerkannte Ersatzschulen gilt dieses Rundschreiben ent-
sprechend.

4.4 Beendigung von Angeboten 

Das für Schule zuständige Ministerium genehmigt auf Antrag 
der Schulkonferenz die Beendigung von Angeboten gemäß der 
Nummern 2 und 3 zum Schuljahresende, wenn die Akzeptanz 
des Angebotes bei Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
nicht mehr gegeben ist oder andere Fakten die weitere Organi-
sation nicht mehr zulassen. Für diesen Fall ist durch die Schul-
leitung sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Fortsetzung 
der Schullaufbahn der polnischen Schülerinnen und Schüler 
gewährleistet ist.

Das für Schule zuständige Ministerium kann die Beendigung 
von Angeboten gemäß der Nummern 2 und 3 zum Schuljahres-
ende anordnen, wenn schulaufsichtliche Überprüfungen oder 
externe Evaluationen ergeben, dass die Mindestanforderungen 
der Qualitätsmerkmale für diese Angebote nur unzureichend 
eingehalten werden. Die Schulkonferenz, das staatliche Schul-
amt und der Schulträger sind zuvor anzuhören. 

5. Übergangsbestimmungen

DPSP, die vor dem Inkrafttreten dieses Rundschreibens geneh-
migt wurden, gelten mit der Maßgabe fort, dass das schulin-
terne Curriculum gemäß Nummer 1.2 bis spätestens 1. August 
2019 an die aktuellen Bedingungen angepasst wird.

6. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Rundschreiben tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in 
Kraft und am 31. Dezember 2023 außer Kraft.

Grundprinzip der Durchführung von „Latarnia“-Projekten ist 
die Parität bei Organisation, Durchführung und Finanzierung 
zwischen der brandenburgischen und polnischen Partnerschule.

Den Partnerschulen obliegt eine Fürsorgepflicht gegenüber den  
am Projekt beteiligten polnischen und brandenburgischen Schü-
lerinnen und Schülern. Die Schulleitungen weisen die Eltern 
darauf hin, dass ein ausreichender Versicherungsschutz (Kran-
ken-, Unfall-, Haftpflicht) auch für den Besuch der Partner-
schule im Ausland bestehen muss. Die Information der Eltern 
der am Projekt beteiligten polnischen und deutschen Schülerin-
nen und Schüler ist aktenkundig zu machen.

4. Antrags- und Genehmigungsverfahren 

4.1 Antragsverfahren 

Die Konferenz der Lehrkräfte erarbeitet in Abstimmung mit 
den polnischen Partnern das pädagogische Konzept gemäß den 
Nummern 2 oder 3.

In der Konzepterarbeitungsphase werden die Voten der Eltern-
konferenz und der Konferenz der Schülerinnen und Schüler 
einbezogen.

Die Schulkonferenz beschließt gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes über den Antrag zur Einrich-
tung eines Angebotes gemäß den Nummern 2 oder 3. 

Der Beschluss der Schulkonferenz ist dem Schulträger zuzu-
leiten.

Der Schulträger der jeweiligen Schule nimmt insbesondere 
Stellung zur finanziellen Absicherung der Unterkunft, der Es-
sensversorgung, des Transports, der Bereitstellung von Lehr- 
und Lernmitteln, der kulturellen und sozialen Aktivitäten der 
Schule, in die die polnischen Schülerinnen und Schüler einge-
bunden sind.

Ist die finanzielle Absicherung durch den Schulträger gewähr-
leistet, stellt die Schulleitung den Antrag auf Einrichtung eines 
Angebotes gemäß den Nummern 2 oder 3 über das Staatliche 
Schulamt beim für Schule zuständigen Ministerium. Der An-
trag ist spätestens bis zum 1. November für das folgende Schul-
jahr einzureichen.

4.2 Inhalt des Antrages

Der Antrag beinhaltet

a) das Schulprogramm,
b) den Nachweis der Gremienbeteiligung und -voten,
c) eine Analyse und Prognose der Schülerzahlen auf der 

Grundlage einer genehmigten Schulentwicklungsplanung 
sowie den Nachweis der Erfüllung aller personeller, sächli-
cher und schulorganisatorischer Voraussetzungen,

d) eine schriftliche Stellungnahme des Schulträgers und
e) eine schriftliche Stellungnahme des staatlichen Schulamtes.
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nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a. benann-
te Stelle ist mit der Besoldungsgruppe 14 BbgBesG bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter den Buchstaben b. 
benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe 14 BbgBesG zu-
züglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich 
Amtszulage bewertet. 

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

a. Grundschule Bornim
 Potsdamer Straße 90
 14469 Potsdam

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

b. Meusebach-Grundschule Geltow
 verlässliche Halbtagsgrundschule mit integrierter Kin-

dertagesbetreuung
 Hauffstraße 33
 14548 Schwielowsee/OT Geltow

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

c. Grundschule „Albert Einstein“ Schwielowsee OT Ca-
puth

 Kreis Potsdam-Mittelmark
 Straße der Einheit 45
 14548 Schwielowsee/OT Caputh

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

a. Kleine Grundschule Dippmannsdorf
 Freibadstraße 54a
 14806 Bad Belzig/OT Dippmannsdorf

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

b. Grundschule Dahme
 Baruther Straße 10
 15936 Dahme/Mark

 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
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und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer geord-
neten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleis-
tung der Schulprofilbildung des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; För-
derung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation 
auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses 
und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammenar-
beit mit anderen Einrichtungen und Behörden. 

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.  

 Die Funktion als Zweite stellvertretende Schulleiterin oder 
Zweiter stellvertretender Schulleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststel-
lung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

4. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Oberschule

 Montessori-Oberschule mit Primarstufe
 Schlüterstraße 2
 14471 Potsdam
 
 - Besetzung zum 01.02.2019 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-

Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a und b 
benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14  
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter Buch-
stabe c benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L 
zuzüglich Amtszulage bewertet.  

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3. Zweite stellvertretende Schulleiterin oder zweiter stell-
vertretender Schulleiter an einer Grundschule

 Kleeblatt-Grundschule Ludwigsfelde
 Anton-Saefkow-Ring 20
 14974 Ludwigsfelde

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 

Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahrneh-
mung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim Zu-
sammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
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kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie ist mit Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.  

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das   

 Staatliches Schulamt  Brandenburg an der Havel
 Die Leiterin
 Magdeburger Straße 45
 14770 Brandenburg an der Havel.

lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsens und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 

 Das Amt als Schulleiterin oder als Schulleiter wird gemäß 
§ 120 des Landesbeamtengesetzes oder gemäß § 31 TV-L 
bis zur Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Hö-
hergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

5. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Oberschule

 Oberschule Rangsdorf
 Großmachnower Straße 4
 15834 Rangsdorf

 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
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 Weitere Hinweise: 
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. benannte 
Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüg-
lich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich 
Amtszulage und die unter Buchstabe b. benannte Stelle mit 
der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

 Grundschule Schwarzheide-Wandelhof
   Geschwister-Scholl-Straße 27
 01987 Schwarzheide

  - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, folgende Stellen für Schulleitungsfunktionen neu 
zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

a. Grundschule am See Senftenberg
 Steigerstraße 23
 01968 Senftenberg

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

b. Lilien-Grundschule Altdöbern
 Schulstraße 1
 03229 Altdöbern

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung und 
des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnde Organisation auf der Grundlage eines päda-
gogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden Schul-
kultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.
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träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L 
zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

 Staatliche Schulamt Cottbus  
 Herrn Gerald Boese
 Blechenstraße 1
 03046 Cottbus. 

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunkti-
onen neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

a. Grundschule Blumenthal
 Parkweg 2
 16909 Heiligengrabe/OT Blumenthal

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

b. Grundschule „Juri Gagarin“ Groß Pankow
 Steindamm 2
 16928 Groß Pankow (Prignitz)

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.   

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3.  Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Förderschule

 Bauhausschule Grund- und Förderschule mit dem son-
derpädagogischen Förderschwerpunkt der „körperlich 
motorischen Entwicklung“

 August-Bebel-Straße 43
 03046 Cottbus

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
der Nachweis der sonderpädagogische Fachrichtung „kör-
perliche und motorische Entwicklung“ wird vorausgesetzt; 
mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer 
Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „körperliche und motorische Entwicklung bzw. im 
entsprechenden gemeinsamen Unterricht.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
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2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

 Käthe-Kollwitz-Grundschule
 Martin-Luther-Platz 2
 14641 Nauen

 - Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung und 
des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung 
eines Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich 
entwickelnden Organisation auf der Grundlage eines päda-
gogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden Schul-
kultur.

 Voraussetzungen:
 Für die unter Buchstabe a. benannte Stelle wird die Befähi-

gung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe so-
wie eine mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe vorausgesetzt. 

 Für die unter Buchstabe b. benannte Stelle wird die Befähi-
gung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe, die 
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
die Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen sowie eine mehrjährige Bewährung in der Unter-
richtspraxis in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Un-
terricht in der Primarstufe vorausgesetzt. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgrup-
pe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.
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 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

4. Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter an einem Ober-
stufenzentrum

a. Oberstufenzentrum Havelland
 Abteilung 2
 Berliner Allee 6
 14662 Friesack

 - Besetzung zum 01.08.2019 -

 Die Abteilung umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule 
zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbil-
dung in den Berufen Tiefbaufacharbeiter/in, Rohrleitungs-
bauer/in, Straßenbauer/in, Brunnenbauer/in, Spezialtiefbau- 
er/in, Kanalbauer/in, Straßenwärter/in, der  Fachschule So- 
zialwesen (Erzieher) sowie der Berufsfachschule (berufli-
che Grundbildung und Sozialassistenten).

b. Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum
 Abteilung 2
 Berliner Straße 78
 16761 Hennigsdorf

 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Die Abteilung umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule 
zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbildung 
von Berufen im Bereich der Kfz-, Metall- und E-Technik 
und der Berufskraftfahrer, der Fachschule der Fachrichtung 
Maschinentechnik und Mechatronik und der Berufsfach-
schule der Fachrichtung Gestaltungstechnische(r) Assistent/
in.

 Aufgaben:
 Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; selbst-

ständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der Auf- 
gaben gemäß Geschäftsverteilungsplan insbesondere Pla-
nung und Leitung von Abteilungskonferenzen und Dienst-
besprechungen; Leitung von Jahrgangs- und Klassenkonfe-
renzen bei Entscheidungen über Versetzungen, Zeugnisse, 
Prüfungszulassungen und Abschlüsse; Organisation und 
Durchführung der Bewerber- und Aufnahmeverfahren für 
die Bildungsgänge; Zusammenwirken mit Lehrerinnen 
und Lehrern, Eltern, Schülerinnen und Schülern und dem 
Schulträger auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedingun-
gen; Vertretung der Abteilung im Rahmen der Befugnisse 
gegenüber Erziehungsberechtigten, Behörden und Betrie-
ben; Berechnung des Lehrkräftebedarfes für die Abteilung; 
Planung und Koordinierung des Lehrkräfteeinsatzes der 
Abteilung; Koordinierung der pädagogischen Arbeit in der 
Abteilung; Beratung von Lehrkräften und des sonstigen 

erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Förderschule

 Pestalozzi-Schule
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt Lernen
 Baustraße 5
 14712 Rathenow

 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„Lernen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige Bewährung in 
der Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem son-
derpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.
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lifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist er-
wünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgrup-
pe 15 BbgBesG oder Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 

 Die Funktion als Abteilungsleiterin oder als Abteilungslei-
ter wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen-
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfül-
len der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamten-
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliche Schulamt Neuruppin
Herrn Menzel
Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.

pädagogischen Personals sowie Unterrichtsbesuche; För-
derung der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte; Pla-
nung und organisatorische Durchführung von schulischen 
Prüfungen und Unterstützung der zuständigen Stellen bei 
nichtschulischen Prüfungen; schulfachliche Koordinierung 
innerhalb der Abteilung; Information und Beratung der 
Schülerinnen und Schüler über die Wahl der Unterrichtsan-
gebote in der Abteilung. 

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats mit Lehrbe-

fähigung für eine berufliche Fachrichtung, die dem Profil 
der jeweiligen Abteilung entspricht und mehrjährige Be-
währung in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schulen 
oder die Befähigung für die Laufbahn des Studienrats mit 
langjähriger Erfahrung im entsprechenden Unterricht an 
beruflichen Schulen.  

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit in der OSZ-Leitung, mit den Lehrerinnen 
und Lehrern, dem sonstigen pädagogischen und nichtpäd-
agogischen Personal der Schule sowie den Kooperations-
partnern der beruflichen Bildung, zur Innovation in der 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule sowie 
zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der 
Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; ausgewiese-
nes Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Be-
lastbarkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
Schulrechts; Grundkenntnisse in der Arbeit mit Office- und 
Schulverwaltungsprogrammen; der Abschluss einer Qua-
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